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Sehr geehrte Damen und Herren! 

Wir danken für die Übermittlung des o.a. Gesetzesentwurfs hinsichtlich 
dessen wir uns der ausführlichen Stellungnahme der Österreichischen 
Gesellschaft für Sexualforschung (ÖGS) vollinhaltlich anschließen. 
 
Mit besonderem Nachdruck weisen wir die vorgesehenen Verschärfungen 
des § 207b StGB in bezug auf Verjährung und Auslandstaten zurück. Die 
Ersatzbestimmung für das anti-homosexuelle Sonderstrafgesetz  
§ 209 StGB ist aus den bereits gegen seine Einführung im Vorjahr breit 
vorgebrachten Gründen aufzuheben, nicht zu verschärfen.   
 
Aus der jahrelangen leidvollen Erfahrung wissen wir nur allzu gut, wie 
Sexualstraftatbestände in der Strafrechtspraxis gehandhabt werden, und  
die einseitige Vollziehung des § 207b StGB unterstreicht die in der 
Stellungnahme der ÖGS im Sinne eines umfassenden Schutzes der 
sexuellen Selbstbestimmung vorgebrachten erheblichen Bedenken, insb. 
was die §§ 207a, 215a und 218 StGB betrifft. Hinsichtlich § 218 StGB 
kommt hinzu, dass die immer noch vielfältige gesellschaftliche 
Diskriminierung und Tabuisierung viele homo- und bisexuelle Menschen 
zwingt, ihre Partner in der Anonymität öffentlicher Plätze und Anlagen zu 
suchen. 
 
Wir ersuchen, den Entwurf im Sinne der Vorschläge der ÖGS zu 
überarbeiten. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
  Dr. Helmut GRAUPNER John D. MARSHAL e.h. 
         (Präsident)    (Generalsekretär i.V.)  
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